
 

 

Vorgaben der aktuell gültigen VO-VP Richtlinien gemäß § 7 (3) CO-VP: 

- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m 

-  Konsequente Einhaltung der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 

- Keine besondere Gefährdung von vulnerablen Personen  

 

 

 

Schutz- und Hygienekonzept für den Spielbetrieb 

gültig für jeglichen Spielbetrieb (Aktive und Jugend) auf dem 

Sportplatz Körprich 

Stand: 01.09.2020 

Grundvoraussetzung für den Spielbetrieb der Aktiven und Jugend sowie Freundschaftsspiele, ist die 

Meldung der Veranstaltung an die Gemeinde per Mail an: 

info@nalbach.de      und in cc:     info@croonlux.com  

Die Anzeige hat mindestens 3 Tage (72 Stunden) vor Beginn der Veranstaltung zu erfolgen und sollte 
folgende Angaben enthalten: 

- Name, Vorname, Anschrift und telefonische Erreichbarkeit des Veranstalters (Gastgeber), 

- Tag und Zeitrahmen der Veranstaltung, Anzahl der zu erwartenden Gäste/Teilnehmer 

- Örtlichkeit der Veranstaltung (Anschrift) und Angabe, ob die Veranstaltung in geschlossenen Räumen      
  oder im Freien stattfindet.  (Wo die Möglichkeit besteht, sollen die privaten Zusammenkünfte im Freien  
  abgehalten werden.) 
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1. Betreten des Sportgeländes nur mit Mund-Nasen-Bedeckung  
 Koordinierte Führung der Zuschauer getrennt nach Heim- und Gästezuschauer  
 durch Markierungen im Eingangsbereich.  
 
 Gästezuschauer:  nach links leiten zum Bandenbereich linke Seite Sportgelände  
                                        Markierungen Stehplätze auf den Banden (Abstand 2,0 m) einhalten 
 Heimzuschauer:   nach rechts leiten zum Bereich mit den Sitzbänken rechte Seite Sportgelände 
                                Markierungen auf den Bänken (Abstand 2,0 m) einhalten  
 
 Der Eingang (Seite Bilsdorf) bleibt verschlossen und kann nicht genutzt werden.  
 
 Der Bereich hinter den Trainerbänken (Heim- und Gastmannschaft) wird großflächig  
 mit Flatterband abgesperrt und kann nicht genutzt werden.  
 
 

2. Tragen Mund-Nasen-Bedeckung zwingend notwendig für Zuschauer und Spieler:  
 - wenn der Abstand von min. 1,5 m nicht eingehalten werden kann 
 - auf dem Hin- und Rückweg zum Getränkeverkauf, Toiletten, Umkleiden oder beim Verlassen des  
   Sportplatzes 
 
 

3. Vor dem Betreten des Sportgeländes:  
 Zum Zweck der Kontaktnachverfolgung ist zwingend eine Eintragung je eines Vertreters der  
 anwesenden Haushalte in die bereitgestellten Listen erforderlich. Die Spielerdaten werden  
 anhand des Spielberichtes erfasst. Der Schiedsrichter muss sich auf der Liste für die Zuschauer 
 eintragen.  
 (Die erhobenen Daten werden nicht zu einem anderen Zweck als der Aushändigung auf  
 Anforderung an die Gesundheitsämter verwendet und werden nach Ablauf eines Monats 
 nach Erhebung gemäß der geltenden Datenschutzgrundverordnung gelöscht.) 
 

 Kontrollieren, dass alle Personen beim Betreten eine Mund-Nasen-Bedeckung  
 tragen und sich auf der Kontaktnachverfolgungsliste eingetragen haben! 
 

3. Aufstellen von Stehtischen, Desinfektionsspray  
 1 Stehtisch vor dem Eingangstor mit Auslegung der Listen zur Kontaktnachverfolgung  
 sowie 1 Desinfektionsspray 
 1 Stehtisch hinter dem Eingangstor für die Kasse sowie 1 Desinfektionsspray  
 1 Stehtisch Eingang Gästeumkleide sowie 1 Desinfektionsspray 
  
 Weiteres Desinfektionsspray wird überall verteilt bereitgestellt.  
 
 

4. Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung des Kassierer-s/-in 

 
 
 
 



 

5. Markierte Führung ab Eingangsbereich und innerhalb des Clubheimes beachten! 
 1 Markierung Gästezuschauer nach links 
 1 Markierung Heimzuschauer nach rechts  
 1 Eingang zentral 
 1 Ausgang Bereich Heimkabine 
 1 Ausgang Bereich Gästekabine  
 
 Wenn der Mindestabstand von 1,50 m auf dem Gelände des Sportplatzes nicht einge- 
 halten werden kann, muss zwingend die Mund-Nasen-Bedeckung von jeder Person 
 getragen werden! 
 
 

6. Getränke-/Essensverkauf  
 Betreten des Schankraumes mit Mund-Nasen-Bedeckung nur zum Getränkekauf.  
 Abstandsmarkierungen auf dem Boden einhalten und beachten!  
 
 Grundsätzlich wird nur 1 Person an der Theke bedient! 
 
 Der Schankraum ist auf dem direkten Weg wieder zu verlassen, ein Aufenthalt im  
 Schankraum ist nicht möglich.  
 
 Auf den Verkauf von Essen (Rostwurst, Kuchen) wird zurzeit aufgrund der aktuellen 
 Lage verzichtet bzw. ist nicht möglich.  
 
 

7. Die Heim- und Gastmannschaft über den Ablauf der Benutzung der Umkleide- und  
 Duschräume informieren: 
 - Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Betreten und Umkleiden zwingend erforderlich 
 - Benutzung der Duschräume max. 4 Personen gleichzeitig 
 
 Nach Benutzung muss jeder Nutzer die Dusche mit dem bereitgestellten Desinfektionsspray  
 einsprühen! 
 
 Nach jedem Spiel werden die Kabinen und Duschen gereinigt und desinfiziert.  
 

8. Wasserausgabe Mannschaften  
 Heimmannschaft: jeder Spieler erhält eine Trinkflasche mit Namen 
 Gastmannschaft:  jeder Spieler erhält eine Wasserflasche mit der Rückennummer 
  

9. Trainer-Mannschaft-Gespräche während der Halbzeit 
 Für den Aufenthalt während der Halbzeit werden hinter dem Tor (Bilsdorfer Seite) 2 Flächen 
 großflächig abgesperrt, je 1 abgesperrte Fläche für die Heim- und die Gastmannschaft   
 
 
Nalbach, den 01.09.2020     SG Körprich-Bilsdorf  
     1. Vorsitzende: Wolfgang Klein und Dietmar Croon  


